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DATRON AG 
Ober-Ramstadt 

Ordentliche Hauptversammlung 
 

Hiermit laden wir die Aktionäre der DATRON AG (WKN A0V9LA / ISIN DE000A0V9LA7 / Eindeutige Kennung: 
DATRON_oHV2026) zu der am 26. Juni 2026 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung mit Beginn um 
10:00 Uhr MESZ ein, die ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne die Möglichkeit der physischen 
Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten wird. 
 
Der Vorstand der Gesellschaft hat gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung beschlossen, die ordentliche Hauptver-
sammlung der Gesellschaft als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre der Gesell-
schaft oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abzuhalten. Eine 
physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten, mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft, an der Hauptversammlung ist ausgeschlossen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt 
ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an einen von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter. 
 
Die Bild- und Tonübertragung ist über einen Hyperlink (HV-Portal) zugänglich, der über die Internetseite der 
Gesellschaft unter https://www.datron.de/de/investor-relations unter dem Punkt „Hauptversammlung“ abgerufen 
werden kann. Der Veranstaltungsort im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der Gesellschaft Am Innovations-
feld 1, 64372 Ober-Ramstadt. Erläuterungen zur Ausübung Ihrer Aktionärsrechte im Zusammenhang mit der 
virtuellen Hauptversammlung finden Sie nachstehend unter Abschnitt B „Hinweise zur Durchführung der Haupt-
versammlung“. 
 
 
Tagesordnung 
 
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2025 und des Berichtes des Aufsichtsrates 
für das Geschäftsjahr 2025 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt findet nach den gesetzlichen Bestimmungen keine Beschlussfassung der 
Hauptversammlung statt, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Kon-
zernabschluss gemäß §§ 172, 173 AktG gebilligt hat. Jahresabschluss, Konzernabschluss, zusammengefass-
ter Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzge-
winns sind im öffentlich verfügbaren Geschäftsbericht enthalten und über die Internetadresse https:// www.dat-
ron.de/de/investor-relations unter dem Punkt „Hauptversammlung“ zugänglich. 
 
TOP 2  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 in Höhe 
von € 436.757,41 wie folgt zu verwenden: 

 

a) Ausschüttung einer Dividende von € 0,10 je  

dividendenberechtigter Stückaktie für das  

abgelaufene Geschäftsjahr 2025 

€ 394.452,40 

b) Gewinnvortrag € 42.305,01 

Bilanzgewinn € 436.757,41 
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Beim angegebenen Gesamtbetrag für die Gewinnausschüttung sind die 3.944.524 zur Zeit des Gewinnverwen-
dungsvorschlags des Vorstands am 26.03.2026 und des Aufsichtsrats am 28.04.2026 vorhandenen, für das 
abgelaufene Geschäftsjahr 2025 dividendenberechtigten Stückaktien berücksichtigt. Für den Fall, dass sich die 
Zahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 dividendenberechtigten Stückaktien bis zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung der Hauptversammlung ändert, wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, bei einer unver-
änderten Dividende von € 0,10 je dividendenberechtigter Stückaktie den nicht auf dividendenberechtigte Stück-
aktien entfallenden Teilbetrag des Bilanzgewinns in den Gewinnvortrag einzustellen. 
 
TOP 3  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung 
zu erteilen. 
 
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 Entlas-
tung zu erteilen. 
 
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RWM-WP GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Breite Weg 38, 76547 Sinzheim, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer und zum Prüfer 
für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen. 
 
Hinweise zur Durchführung der Hauptversammlung 
 
Auslage von Unterlagen 
Das Geschäftslokal zur Einsichtnahme in die Unterlagen zur Hauptversammlung befindet sich Am Innovations-
feld 1, 64372 Ober-Ramstadt. 
 
Voraussetzungen für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Internet und die Ausübung 
des Stimmrechts 
 
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass die ordentliche Hauptversammlung 2026 
als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Diese Möglichkeit besteht aufgrund der Ermächtigung in § 11 
Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft. Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am 
Ort der Hauptversammlung ist ausgeschlossen. 
 
Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre erfolgt eine Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptver-
sammlung im passwortgeschützten HV-Portal der Gesellschaft, welches unter dem Link https://www.dat-
ron.de/de/investor-relations unter dem Punkt „Hauptversammlung“ erreichbar ist.  
 
Berechtigt, die gesamte Hauptversammlung im Internet zu verfolgen und das Stimmrecht auszuüben, sind alle 
Aktionäre, die sich vor der Hauptversammlung in Textform in deutscher oder englischer Sprache anmelden. 
Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten die Aktionäre nach ihrer Anmeldung. Die Anmeldung muss 
der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse bis spätestens mit Ablauf des 19. Juni 2026 zugehen: 
 
DATRON AG 
c/o GFEI HV GmbH  
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
E-Mail: hv@gfei.de 
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Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Verfolgung der gesamten Hauptversammlung im Internet und zur 
Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Zum Nachweis des Anteilsbesitzes ist grundsätzlich eine in Text-
form erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts notwendig. Der Nachweis hat sich auf den Beginn 
des 05. Juni 2026 (0:00 Uhr MESZ) zu beziehen. 
 
 
Stimmrechtsvertretung 
 
Aktionäre, die die Hauptversammlung nicht selbst verfolgen und/oder ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen 
Rechte ausüben möchten, können sich unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtig-
ten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut, vertreten lassen. Voraussetzung für die 
Ausübung des Stimm- rechts durch Bevollmächtigte ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptver-
sammlung. Der Bevollmächtigte darf die Rechte des Aktionärs jedoch ebenfalls nur im Wege der elektronischen 
Briefwahl oder durch Erteilung einer Vollmacht (auch an den Stimmrechtsvertreter) wie in diesen Teilnahmebe-
dingungen angegeben ausüben. Die Vollmacht kann an folgende Adresse übermittelt werden: 
 
DATRON AG 
c/o GFEI HV GmbH  
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
E-Mail: hv@gfei.de 
 
Ein Vollmachtsvordruck steht unter https://www.datron.de/de/investor-relations unter dem Punkt „Hauptver-
sammlung“ zur Verfügung. Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft können zudem elektronisch erfolgen und übermittelt werden, indem die unter 
https://www.datron.de/de/investor-relations unter dem Punkt „Hauptversammlung“ bereitgestellte Anwendung 
genutzt wird. 
 
Für die Erteilung einer Vollmacht an Intermediäre (z.B. ein Kreditinstitut), Aktionärsvereinigungen und andere 
durch § 135 AktG im Hinblick auf die Stimmrechtsausübung gleichgestellte Personen, Institute oder Unterneh-
men sowie für ihren Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung gilt § 135 AktG. Danach hat 
der Bevollmächtigte die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten. Sie muss vollständig sein und darf nur mit der 
Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Ferner hat der jeweilige Bevollmächtigte für seine 
Bevollmächtigung möglicherweise besondere Regelungen vorgesehen; dies sollte mit dem jeweiligen Bevoll-
mächtigten vorab geklärt werden. 
 
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Stimmrechtsvertreter können in Textform  
oder elektronische Nachricht (E- Mail) mit dem den Aktionären zur Verfügung stehenden Formular zur Wei-
sungserteilung bevollmächtigt werden. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der 
Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohne Weisungen werden sich die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft der Stimme enthalten. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
müssen bis spätestens zum Ablauf des 25. Juni 2026 bei den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft bei der 
folgenden Postadresse bzw. E-Mail-Adresse eingehen: 
 
DATRON AG 
c/o GFEI HV GmbH  
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
E-Mail: hv@gfei.de 
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Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können auch elektro-
nisch über das passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft unter https://www.datron.de/de/investor-relati-
ons unter dem Punkt „Hauptversammlung“ erteilt werden. Diese Möglichkeit besteht bis zum Beginn der Ab-
stimmung in der Hauptversammlung. 
Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl 
 
Aktionäre können ihre Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation abgeben, ohne an der Hauptversamm-
lung teilzunehmen (elektronische Briefwahl). Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch elektroni-
sche Briefwahl ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung. Für die elektronische Brief-
wahl steht das passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft unter https://www.datron.de/de/investor-relations 
unter dem Punkt „Hauptversammlung“ bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung zur Verfü-
gung. Zugangsdaten erhalten die Aktionäre nach ihrer Anmeldung.  
 
Ergänzung der Tagesordnung 
Die Ergänzung der Tagesordnung um einen oder mehrere Punkte kann von einem oder mehreren Aktionären 
beantragt werden, sofern sein Anteil 5 Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000 
erreicht. 
 
Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Versammlung schriftlich oder in 
elektronischer Form nach § 126a BGB (d.h. mit qualifizierter elektronischer Signatur) zugehen; der Tag des Zu-
gangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist 
also der 01. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich). 
 
Später zugegangene Ergänzungsverlangen können nicht berücksichtigt werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Wir bitten, solche Verlangen an folgende Ad-
resse zu richten: 
 
DATRON AG 
c/o GFEI HV GmbH  
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
E-Mail: hv@gfei.de 
 
Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung 
Anfragen sowie eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimm-
ten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG 
sind ausschließlich zu richten an: 
 
DATRON AG 
c/o GFEI HV GmbH  
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
E-Mail: hv@gfei.de 
 
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung, die spätestens bis zum Ablauf des 
11. Juni 2026 unter dieser Adresse eingegangen sind, und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden 
den anderen Aktionären im Internet unter https://www.datron.de/de/investor-relations unter dem Punkt „Haupt-
versammlung“ zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 
 
Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, gel-
ten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Ak-
tionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. 

http://www.datron.de/de/investor-relations
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Recht zur Einreichung von Stellungnahmen nach § 130a Abs. 1 bis 4, 6 AktG 
 
Ordnungsgemäß zu der Hauptversammlung angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten haben das 
Recht, bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptver-
sammlung nicht mitzurechnen sind, also bis zum 20. Juni 2026, 24:00 Uhr, Stellungnahmen zu den Gegenstän-
den der Tagesordnung einzureichen 
Die Einreichung hat in Textform (PDF-Format) in deutscher Sprache über das passwortgeschützte HV-Portal zu 
erfolgen. Stellungnahmen dürfen maximal 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) umfassen. Die Gesellschaft 
wird die Stellungnahmen bis spätestens vier Tage vor der Versammlung, also bis zum 21. Juni 2026, 24:00 
Uhr, unter Nennung des Namens des einreichenden Aktionärs über das passwortgeschützte HV-Portal unter 
https://www.datron.de/de/investor-relations unter dem Punkt „Hauptversammlung“ zugänglich machen. 
 
Stellungnahmen werden nicht zugänglich gemacht, wenn sie mehr als 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) 
umfassen, einen beleidigenden, strafrechtlich relevanten, offensichtlich falschen oder irreführenden Inhalt ha-
ben oder der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich nicht ver-
treten lassen wird (§ 130a Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 126 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Nr. 3 oder Nr. 6 AktG). 
 
Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Rah-
men der in Textform eingereichten Stellungnahmen werden in der Hauptversammlung nicht berücksichtigt; das 
Stellen von Anträgen und das Unterbreiten von Wahlvorschlägen, die Ausübung des Auskunftsrechts sowie die 
Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung sind ausschließlich auf den in dieser 
Einladung jeweils gesondert beschriebenen Wegen möglich. 
 
 
Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG 
 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben in 
der Versammlung ein Rederecht, das im Wege der Videokommunikation ausgeübt wird. Ab Beginn der Haupt-
versammlung können Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten im passwortgeschützten HV-Portal Redebeiträge 
anmelden. Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG, Nachfragen nach § 131 Abs. 1d 
AktG und Fragen nach § 131 Abs. 1e AktG können Bestandteil des Redebeitrags sein. 
 
Gemäß § 13 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der 
Aktionäre angemessen beschränken. 
 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten benötigen für die Ausübung des Rederechts ein internetfähiges Endgerät 
(PC, Laptop, Tablet oder Smartphone), welches über eine Kamera und ein Mikrofon verfügt, auf die jeweils vom 
Browser aus zugegriffen werden kann. Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokom-
munikation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der Versammlung und vor dem Rede-
beitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 
 
 
Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Abs. 1, Abs. 1a AktG 
 
Jedem Aktionär sind gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen vom Vorstand Auskünfte über Angelegenheiten 
der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung der Gegenstände der Tagesordnung erfor-
derlich sind. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Der Vorstand hat für dieses Auskunftsrecht gemäß § 131 
Abs. 1a AktG vorgegeben, dass Fragen von ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären oder ihren Bevollmäch-
tigten bis spätestens drei Tage vor der Versammlung, das heißt bis 22. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), im Wege 
der elektronischen Kommunikation einzureichen sind. Zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldete 
Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihre Fragen elektronisch über das passwortgeschützte HV-Portal, 
zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.datron.de/de/investor-relations unter dem 
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Punkt „Hauptversammlung“ übermitteln. Fragen dürfen maximal 5.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) umfas-
sen. 
 
Die Übermittlung von Fragen über das passwortgeschützte HV-Portal ist bis zum 22. Juni 2026, 24:00 Uhr 
(MESZ), möglich. Die notwendigen Zugangsdaten für das passwortgeschützte HV-Portal können die Aktionäre 
oder ihre Bevollmächtigten der Anmeldebestätigung entnehmen, die ihnen nach fristgemäßer Anmeldung und 
ordnungsgemäßem Nachweis des Anteilsbesitzes übersandt wird. Der Bericht des Vorstands wird den Aktionä-
ren bis spätestens sieben Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis 18. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), im pass-
wortgeschützten HV-Portal zugänglich gemacht. Ordnungsgemäß eingereichte Fragen und deren Beantwor-
tung werden bis spätestens einen Tag vor der Hauptversammlung, das heißt bis 24. Juni 2026, 24:00 Uhr 
(MESZ), im passwortgeschützten HV-Portal unter https://www.datron.de/de/investor-relations unter dem Punkt 
„Hauptversammlung“ zugänglich gemacht und bleiben auch während der gesamten Dauer der Hauptversamm-
lung zugänglich. Solchermaßen zugänglich gemachte Fragen und Antworten werden in der Hauptversammlung 
weder verlesen noch in der Videoübertragung eingeblendet. Jedem elektronisch zur Hauptversammlung zuge-
schalteten Aktionär wird darüber hinaus in der Hauptversammlung das Recht eingeräumt, Fragen zu Sachver-
halten zu stellen, die sich erst nach Ablauf der vorstehenden Frist für die Einreichung von Fragen ergeben ha-
ben. Zudem wird jedem elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionär in der Hauptversammlung 
ein Nachfragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation zu allen vor und in der Versammlung gegebe-
nen Antworten des Vorstands eingeräumt. 
 
Darüber hinaus liegt die Zulassung von Fragen, die fristgemäß hätten gestellt werden können, im freien Ermes-
sen des Versammlungsleiters. Es ist vorgesehen, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats in seiner Funktion als 
Versammlungsleiter festlegen wird, dass das Auskunftsrecht in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege 
der Videokommunikation, also im Rahmen der Ausübung des Rederechts, ausgeübt werden darf. Der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats ist gemäß § 13 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft außerdem ermächtigt, das Frage- 
und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Er ist insbesondere ermächtigt, für das 
Frage- und Rederecht zusammengenommen einen zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsver-
lauf, für einzelne Tagesordnungspunkte und für einzelne Redner festzulegen. 
 
 
Erklärung Widerspruch 
 
Die ordnungsgemäß angemeldeten und elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschalteten Aktionäre und 
ihre Vertreter haben das Recht, im Wege elektronischer Kommunikation Widerspruch gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung zu erklären. Ein solcher Widerspruch kann von Beginn bis Ende der Hauptversammlung 
über das passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft unter https://www.datron.de/de/investor-relations unter 
dem Punkt „Hauptversammlung“ erklärt werden. 
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Informationen zum Datenschutz für Aktionäre 
 
Die DATRON AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre (insbesondere Name, Anschrift, Aktien-
anzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Zutrittskarte) auf Grundlage der geltenden Daten-
schutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermögli-
chen. Aufgrund der europäischen Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) gelten europaweit Regelungen 
zum Datenschutz. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die DATRON AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) DSGVO. Der Dienstleister der Gesellschaft, der zum Zweck der Ausrichtung 
der Hauptversammlung beauftragt wurde, erhält von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, 
die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeitet die Daten ausschließlich 
nach Weisung der Gesellschaft. Aktionäre haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, 
Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, sowie ein 
Recht auf Datenübertragung nach Kapitel 3 der DSGVO. Diese Rechte können die Aktionäre gegenüber der 
Gesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adresse hv@gfei.de oder über die folgenden Kontaktdaten geltend 
machen: 
 
DATRON AG 
c/o GFEI HV GmbH  
Ostergrube 1 
30559 Hannover 
E-Mail: hv@gfei.de 
 
Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 
DSGVO zu. 
 
Ober-Ramstadt, im Mai 2026 
 
DATRON AG 
Der Vorstand 
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